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1. Umlagefestsetzung 
Für diejenigen Umlagepflichtigen, die für das  Kalenderjahr 2017 die gleiche 
Umlage wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund des § 12 a des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) die Umlage 
für das Kalenderjahr 2017 in der selben Höhe wie für das Jahr 2016 durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für die Umlagepflichtigen treten 
mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, als wäre ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Umlagebescheid 
zugegangen. 
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Umla-
gepflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher 
Umlagebescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Umlagepflichtigen werden gebeten, die Umlage für das Kalenderjahr 
2017 zum 01.09.2017 mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schrift-
lichen Umlagebescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntgabe ergeben, 
auf eines der beiden hier angegebenen Konten unter Angabe des Kassen-
zeichens zu überweisen oder einzuzahlen.
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Soweit eine Abbuchungsermächtigung erteilt ist, werden die Steuern zu den 
angegebenen Fälligkeiten vom Konto des Umlagepflichtigen abgebucht.

Diese öffentliche Umlagefestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben.    
       
3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der 
 Stadt Zehdenick
 Sachbereich Steuern
 Falkenthaler Chaussee 1
 16792 Zehdenick
einzulegen.

Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristgerechten Zah-
lungspflicht.

Zehdenick, den 30.03.2017  

Arno Dahlenburg                                                                                  
Bürgermeister

Am 19. Mai 2017 findet um 19.00 Uhr in Zehdenick im Hotel Klement, 
Berliner Straße 29 (Stadtzentrum) die Vollversammlung der Jagdgenossen-
schaft Zehdenick statt.
Eingeladen sind alle Eigentümer von bejagbaren Wald-, Acker- und Wasser-
flächen oder Grünland in der Gemarkung Zehdenick. 
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
Rechenschaftslegung des Jagdvorstehers, des Kassenführers, Bericht der 
Revisionskommission.
Beschlüsse sind zu fassen:
1.  Ausschüttung des Reinertrages

Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Zehdenick

2.  Sonderauszahlung
3.  Haushaltsplan 2017/18
4.  Pachtverlängerung
5.  Zuführungen zum Rücklagefonds

Jagdgenossen, die an der Versammlung nicht teilnehmen können, haben die 
Möglichkeit, sich durch einen anderen Jagdgenossen vertreten zu lassen, 
um ihr Stimmrecht zu sichern.

Zehdenick den 18. April 2017 Der Jagdvorsteher
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